
   
Der Rat der Stadt Sankt Augustin fasste folgenden Beschluss: 
 
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt den wesentlichen Inhalt des 
Berichtes der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Stadt Sankt Augustin in den Haushaltsjahren 
1999 bis 2001 durch das Gemeindeprüfungsamt des Rhein-Sieg-Kreises 
(siehe Protokollanlage 2) und die entsprechende Stellungnahme der 
Verwaltung sowie das Beratungsergebnis des 
Rechnungsprüfungsausschusses vom 26.03.2003 für den öffentlichen 
Teil zur Kenntnis. 

 
  Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt den Bericht der überörtlichen 

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Sankt Augustin 
in den Haushaltsjahren 1999 bis 2001 und die entsprechende 
Stellungnahme der Verwaltung sowie das Beratungsergebnis des 
Rechnungsprüfungsausschusses vom 26.03.2003 für den öffentlichen 
Teil laut diesbezüglicher Niederschrift zur Kenntnis.“ 
 
einstimmig 

 
 
 


